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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung 

25.04.2008 771-44/2008 13 ö. T. 
 

Stadtverwaltung Eisenach 
 � Beschlussvorlage 
 � Berichtsvorlage 

Dezernat Amt Aktenzeichen 

III Amt für Tiefbau 

und Grünflächen 

 

 
Betreff 

Bestellung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung der Stadtwerke Eisenach für das Geschäftsjahr 2007 

 
Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss Beratungsfolge 
(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff.   ja nein Enth. Nr. 

� Beigeordnetensitzung         

� Ortschaftsrat         

� Rechnungsprüfungsausschuss         

� Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus         

� Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen         

� Ausschuss für Bildung, Schule und 
Sport         

� Jugendhilfeausschuss         

� Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss         

� Haupt- und Finanzausschuss �  28.05.2008 10öT 7 0 0  

� Stadtrat �  29.05.2008 13öT 30 0 0 0651/08 

 
Finanzielle Auswirkungen 
� keine Berührung des Wirtschaftsplans  
� Berührung des Wirtschaftsplans  
     � Erfolgsplan 
     � Vermögensplan 
     � Investitionsplan zum Vermögensplan 

 
Sachkonto:  59900          Kostenstelle: 10500 
Bereich:  
Seite:                              Lfd. Nr.:  

Mittel 
Lt. Wirtschaftsplan bzw. 
Nachtrag d. lfd. Jahres 

- EUR - 

     Ausgaberest aus VJ bzw. 
Verpflichtungsermächtigung  

- EUR -  

insgesamt 
 

- EUR - 
Wirtschaftsplan  
 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 
 
= verbleib. Planansatz 

28.000,00 
 
 

 
 
 
 

28.000,00 
 
 

         0,00 
 
 

28.000,00 
Frühere Beschlüsse 
Beschl.-Nr.: 0507/2007 Beschl.-Nr.:  Beschl-Nr.:  Beschl.-Nr.:  
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,  
 
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt die Bestellung des Wirtschaftsprüfungs-
unternehmens 
 
Bavaria Revisions- und Treuhand AG 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
Steigerstraße 41 
99096 Erfurt 
 
als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2007 der Stadtwerke Eisenach. 
                  
 
 
II. Begründung  
 
Entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses/Stadtrates zum Wechsel des Wirtschafts-
prüfungsunternehmens mit einer 3 – Jahresfrist fand für die Abschlussprüfung 2006 ein solcher 
Wechsel statt.  
Nach erfolgtem Wettbewerb wurde aus sechs renommierten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, die Referenzmandate im Bereich kommunaler Unternehmen und damit die 
notwendigen Erfahrungen im kommunalspezifischen Haushalts- und Steuerrecht nachweisen 
konnten, die Bavaria Revisions- und Treuhand AG als preislich günstigste Bieterin bei gleicher 
Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit ermittelt und am 27.04.2007 durch den Stadtrat bestellt 
(Beschluss-Nr.: 0507/2007). 
 
Das für die Jahresabschlussprüfung 2006 vorgelegte Angebot der Bavaria Revisions- und 
Treuhand AG war ein Festpreisangebot mit einer Angebotssumme von 14.713,60 EUR.  Dieser 
Festpreis stellt gleichzeitig die Angebotsgrundlage einer Auftragserteilung für die Prüfung des 
Wirtschaftsjahres 2007 dar.  
 
Auf Grund der positiven Erfahrungen mit diesem Unternehmen, deren Prüfer auch über den 
Rahmen der Abschlussprüfung hinaus unentgeltlich beratend tätig wurden, und nicht zuletzt der 
Effizienz einer mehrjährigen Abschlussprüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
infolge der vorhandenen Prüfungserfahrungen wird die erneute Bestellung der  Bavaria 
Revisions- und Treuhand AG empfohlen. 
 
Der gemäß § 25 Abs. 1 ThürEBV innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Wirtschaftsjahres aufzustellende Jahresabschluss der Stadtwerke liegt vor, so dass eine 
fristgemäße Prüfung sicher gestellt ist. Die Abschlussprüfung eines Eigenbetriebes soll nach  
§ 85 Abs. 1 ThürKO innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres 
abgeschlossen sein. 
 
Die Zuständigkeit des Stadtrates der Stadt Eisenach für die Bestellung des Prüfers für den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebes ergibt sich aus § 26 Abs. 2 Ziff. 12 ThürKO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doht                                                              Rexrodt 
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Oberbürgermeister                                 Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr 


